
Amt Schönberger Land
Vorlage-Nr: VO/4/0096/2015      -   Fachbereich IV
Status: öffentlich
Sachbearbeiter: G.Kortas-Holzerland
Datum: 26.02.2015
Telefon: 038828-330-157

Beschlussvorlage
Stadt Dassow

E-Mail: g.kortas-holzerland@schoenberger-
land.de

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Dassow zur 
Errichtung einer Kindertagesstätte an der Grevesmühlener Straße 
zwischen Jugendklub und Veranstaltungswiese (ehemaliges 
Schwimmbad) gemäß § 13a BauGB
 - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
10.03.2015 Stadtvertretung Dassow

Sachverhalt:
Die Stadt Dassow führt das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt 
Dassow für das Gebiet an der Grevesmühlener Straße zwischen Jugendklub und 
Veranstaltungswiese (ehemaliges Schwimmbad) im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 
BauGB durch.

Von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen. 
Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB konnte sich die Öffentlichkeit in der Zeit vom 06. Januar 2015 bis 
zum 20. Januar 2015 über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten und zur Planung äußern.
Die frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgte gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.
Die Beteiligung der Nachbargemeinden ist erfolgt. 

Während der vorgenannten Beteiligungsverfahren wurden Stellungnahmen der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu der Planung abgegeben. Die Stadt 
Dassow hat sich mit den eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Abwägung beschäftigt. 
Gemäß Anlage 1 (tabellarische Zusammenstellung) ergeben sich 

- zu berücksichtigende,

- teilweise zu berücksichtigende und

- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Im Rahmen der Abwägung sind gemäß § 1 Abs. 6 BauGB die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen (vgl. Abwägungsprotokoll). 

Im Ergebnis des Abwägungsprozesses ist der Entwurf des Bebauungsplanes entwickelt worden. 
Ausgleichs- und Ersatzanforderungen sind nicht zu bilanzieren; auf Grund der Entnahme von 
hohen Bäumen innerhalb der im Geltungsbereich befindlichen Waldflächen soll die Stadt Dassow 
innerhalb der Niederung Schwarz-Erlen anpflanzen und dauerhaft erhalten (gemäß Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde vom 18.02.2015).
Desweiteren sind insbesondere folgende Belange zu klären bzw. zu vereinbaren:
- Niederschlagswasserableitung und Trinkwasserversorgung,
- Pflege und Verkehrssicherung der angrenzenden Waldflächen,
- Nutzung der benachbarten Veranstaltungsfläche unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung 
innerhalb des Plangebietes,
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- Alternativstandort(e) für die derzeit im Plangebiet befindlichen Sport- und Freizeitanlagen.
Insbesondere die Belange des Forstamtes sind mit dem vorliegenden Entwurf weiter bearbeitet 
worden. 

Beschlussvorschlag: 
1. Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB und der Behörden 

und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB hat die Stadt Dassow unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes geprüft. Es ergeben sich

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses und besteht 
aus der tabellarischen Zusammenstellung.

2. Das Amt Schönberger Land wird beauftragt, die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden, die Anregungen 
erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis der Abwägung 
unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes und die zugehörige Begründung werden gebilligt und 
zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes und die zugehörige Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind über die Auslegung zu benachrichtigen. Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Hierauf ist in der 
ortsüblichen Bekanntmachung hinzuweisen.

5. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Dassow deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ein Antrag nach § 
47 der  Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.  

Finanzielle Auswirkungen:  B-Plankosten liegen bei der Stadt 

Anlage: 
Abwägungstabelle
Entwurf B-Plan Nr. 34 (Planteil A, Textteil B, Begründung) 

________________ ______________ ______________
G.Kortas-Holzerland F.Behrens   F.Lehmann
SB FBL LVB
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Anlage 1 zum Beschluss 2015-________- Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Dassow zur Errichtung einer Kindertagesstätte an der Grevesmühlener Straße zwischen Jugendklub und 

Veranstaltungswiese (ehemaliges Schwimmbad) 

 1 
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Veranstaltungswiese (ehemaliges Schwimmbad) 

 2 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

zu 1. 

Siehe nachfolgende Auswertung der Stellungnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2015-________- Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Dassow zur Errichtung einer Kindertagesstätte an der Grevesmühlener Straße zwischen Jugendklub und 

Veranstaltungswiese (ehemaliges Schwimmbad) 

 3 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von der unteren Wasserbehörde keine 

entgegenstehenden Belange mitgeteilt werden. 

 

zu 2. 

Der Hinweis zur Trinkwasserschutzzone wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung 

sowie die Hinweise/Text-Teil B sind zu ergänzen.  

 

zu 3. 

Mit dem ZVG sind entsprechende Vereinbarungen zur Versorgung des Plangebietes zu 

treffen. Die Stadt Dassow verweist auf die Auswertung der Stellungnahme des ZVG (lfd. 

Nr. II.7 dieser Auswertung). Entsprechend dem Planungsstand werden entsprechende 

Darlegungen in die Begründung aufgenommen. 

 

zu 4. 

Die Hinweise werden von der Stadt Dassow zur Kenntnis genommen. Die Stadt Dassow 

verweist auf die Auswertung der Stellungnahmen des ZVG (lfd. Nr. II.7 dieser 

Auswertung). Entsprechend dem Planungsstand werden Darlegungen in der Begründung 

berücksichtigt. 

 

zu 5. 

Die allgemeinen Hinweise zur Einstufung und Ableitung des anfallenden 

Niederschlagswassers werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 6. 

Eine Abstimmung zur Ableitung des Niederschlagswassers mit dem ZVG sowie dem 

Wasser- und Bodenverband ist vorzunehmen. Die Ableitung des anfallenden 

Niederschlagswassers ist vertraglich zu regeln. Es wird auf die Auswertung der 

Stellungnahme des ZVG (lfd. Nr. II.7 dieser Auswertung) verwiesen. Nach dem 

derzeitigen Kenntnisstand ist es aus Sicht der Stadt Dassow nicht erforderlich, 

Festsetzungen zur Ableitung des Niederschlagswassers in den Plan aufzunehmen. Es sind 

diesbezüglich weder Standorte zu sichern noch Flächen festzusetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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 4 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

zu 7. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 8. 

Die zulässigen Dachdeckungen werden im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung von 

der Stadt Dassow nicht festgesetzt; somit diesbezüglich keine Einschränkungen. Im Zuge 

der vorhabenkonkreten Planung und Durchführung der Baumaßnahmen ist auf 

entsprechende Erfüllung der Anforderungen zu achten. Um Beeinträchtigungen 

weitestgehend auszuschließen, ist ggf. vor einer Versickerung oder Einleitung in ein 

oberirdisches Gewässer eine geeignete Vorbehandlung erforderlich. Von einem 

grundsätzlichen Ausschluss/Verbot von unbeschichteten Metalldachflächen sieht die Stadt 

Dassow ab. Metalldächer haben eine lange Lebensdauer, wenig Erhaltungsaufwand und 

im Falle des Rückbaus sind Metalldächer wiederverwertbar. 

 

zu 9. 

Die Stadt Dassow nimmt die Hinweise zur Antragstellung zur Kenntnis. 

 

zu 10. 

Die Zustimmung zur Planung der Entwässerungsanlagen durch den ZVG ist vor 

Satzungsbeschluss einzuholen und der unteren Wasserbehörde vorzulegen. 

 

zu 11. 

Die Hinweise sind im Rahmen der weiterführenden Planung und Durchführung der 

Baumaßnahmen zu berücksichtigen. 

 

zu 12. 

Das Plangebiet befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III A der Wasserfassung 

Dassow-Prieschendorf. Die gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen sind zu beachten. 

insbesondere im Rahmen der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen sind die 

Anforderungen zu beachten. Die Begründung und Hinweise (Text-Teil B) sind zu 

ergänzen. 

 

 

 

C 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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 5 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 1. 

Die untere Abfallbehörde und untere Bodenschutzbehörde bringen keine 

entgegenstehenden Belange hervor. 

 

zu 2. 

Die Auskunft aus dem Altlastenkataster, dass keine schädlichen Bodenveränderungen im 

Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz bekannt sind, wird zur Kenntnis 

genommen; ebenso der weitere Hinweis. Die Begründung ist zu ergänzen, ebenso die 

Hinweise im Text-Teil B. 

 

zu 3. 

Die Hinweise zum Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung ist zu 

ergänzen, ebenso die Hinweise im Text-Teil B. 

 

zu 4. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung ist zu ergänzen, ebenso 

die Hinweise im Text-Teil B. 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Der UNB bringt keine entgegenstehenden Belange hervor. 

 

zu 2. 

Die gesetzlich geschützten Biotope sind bereits in der Begründung aufgeführt. Die 

gesetzlichen Regelungen sind zu beachten. 

 

zu 3. 

Die Anregung ist zu berücksichtigen. Die Begründung ist zu ergänzen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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 6 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Dassow setzt sich nachfolgend mit den Belangen der unteren 

Immissionsschutzbehörde auseinander. 

 

 

zu 2. 

Die allgemeinen Aussagen zum Inhalt der vorgelegten Bauleitplanung werden zur 

Kenntnis genommen.  

 

 

zu 3. 

Aussagen zum Immissionsschutz sind in der Begründung darzustellen. Die Begründung 

ist zu ergänzen. 

 

F 

 

zu 1. 

Die aufgeführten Rechtsgrundlagen sind zur Kenntnis zu nehmen. Gesetze und 

Verordnungen sind ohnehin zu beachten. Sie gelten unabhängig von der Bauleitplanung 

und sind als Rechtsgrundlagen zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 7 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

G 

zu 1. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Kommunalaufsicht weder 

Bedenken noch Vorbehalte hervorgebracht werden.  

 

zu 2. 

Die Stadt Dassow ist bestrebt, ihre Einnahmemöglichkeiten weitestgehend auszuschöpfen. 

 

H 

zu 1. 

Die Zustimmung der Straßenverkehrsbehörde wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Der Hinweis ist im Zuge der weiterführenden Planung und Durchführung der 

Baumaßnahmen zu beachten. 

 

I 

zu 1. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass Einwände nicht hervorgebracht werden. 

 

zu 2. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass Einwände nicht hervorgebracht werden. 

 

J 

zu 1. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass Bedenken nicht hervorgebracht werden. 

 

K 

zu 1. 

Die Aussagen zum Inhalt der Planung werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Die Einschätzung hinsichtlich der Beurteilung der Aufstellung des vorliegenden 

Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB wurde in der 

Begründung dargelegt. Das Sachgebiet Bauleitplanung des Landkreises 

Nordwestmecklenburg bringt weder Bedenken noch Anregungen oder Hinweise hierzu 

hervor, so dass die Stadt Dassow davon ausgeht, dass die Behörde der Einschätzung 

fachlich folgt. Der Flächennutzungsplan der Stadt Dassow ist im Zuge der Berichtigung 

anzupassen. Entsprechende Darlegungen sind bereits in der Begründung enthalten.  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 8 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 3. 

Hinweise zur Präambel, den Rechtsgrundlagen und Verfahrensvermerken wurden nicht 

gegeben. 

 

zu 4. 

Eine Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes ist nicht vorgesehen. Die 

vorhandene Straße wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  

 

zu 5. 

Hinweise zur Planzeichenerklärung wurden nicht gegeben. 

 

zu 6. 

Die Stadt Dassow hat keine Satzung über Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze 

oder Garagen erlassen. Es ist auch nicht beabsichtigt, entsprechende Festlegungen im B-

Plan zu verankern. Die Formulierung der Zulässigkeit der Stellplätze innerhalb der 

Gemeinbedarfsfläche wird angepasst. Der Zusatz „notwendig“ entfällt. Der Bedarf an 

Stellplätzen richtet sich nach den konkreten örtlichen Verhältnissen und ist im Zuge des 

Baugenehmigungsverfahrens darzulegen. Die Begründung ist zu ergänzen; der Text-Teil 

B ist zu korrigieren. 

 

zu 7. 

Die Begründung ist entsprechend zu ergänzen. 

 

zu 8. 

Die Planzeichnung ist zu ergänzen. Die Leitungsverläufe sind nachrichtlich zu 

übernehmen. 

 

zu 9. 

Die Löschwasserversorgung ist durch die Stadt Dassow gemäß geltenden Vorgaben zu 

sichern und bis zum Satzungsbeschluss nachzuweisen. 

 

L 

zu 1. 

Seitens des Abfallwirtschaftsbetriebes werden keine Bedenken zur vorgelegten Planung 

geäußert. Der Hinweis zur Bereitstellung der Abfallbehälter an der Straße ist späterhin zu 

beachten. 

 

M 

zu 1. 

Es wird auf die Auswertung der Anlage II.1a verwiesen. Siehe dort. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Richtigkeit des Bebauungsplanes in vermessungstechnischer Sicht wird zum Ende des 

Planverfahrens durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder das Kataster- 

und Vermessungsamt vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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 10 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlage wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Stadt Dassow nimmt die Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der Raumordnung 

und Landesplanung zur Kenntnis. 

 

zu 3. 

Die Darlegung der Unterlagen und Planungsziele wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt 

weist darauf hin, dass neben der Planzeichnung auch die textliche Festsetzung zur 

Gemeinbedarfsfläche vorlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 12 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Die raumordnerische Bewertung wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung ist 

entsprechend zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Die Beteiligung des Amtes für Raumordnung und Landesplanung erfolgt im nächsten 

Verfahrensschritt mit dem Entwurf im Zuge der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB. 

 

 

zu 6. 

Der Hinweis ist zu beachten. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Aus landwirtschaftlicher Sicht werden weder Bedenken noch Anregungen geäußert. 

 

zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Naturschutzfachliche Belange, die durch das  StALU zu vertreten sind, sind nicht berührt. 

Darüber hinaus sind weitere Behörden, die die Belange des Naturschutzes wahrnehmen, 

am Planverfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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 14 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Belange sind nicht berührt. 

 

zu 5. 

Das LUNG sowie der Landkreis Nordwestmecklenburg sind am Planverfahren beteiligt. 

Das LUNG hat mitgeteilt, dass eine Stellungnahme nicht abgegeben wird (siehe lfd. Nr. 

II.4 dieser Auswertung). Der Landkreis teilte mit, dass schädliche Bodenveränderungen 

im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes derzeit nicht bekannt sind (siehe lfd. Nr. II.1 

dieser Auswertung). 

 

zu 6. 

Die Hinweise zum Bodenschutz sind im Rahmen der Planung und Durchführung der 

Baumaßnahmen zu beachten. 

 

 

 

zu 7. 

Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

zu 8. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte sind einzuhalten. Die Begründung ist zu 

ergänzen. 

 

 

zu 9. 

Die Hinweise sind bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu beachten. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wurde mitgeteilt, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. Die Stadt Dassow geht 

somit davon aus, dass Anregungen nicht zu geben und Belange nicht geltend zu machen 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass die Kirchenkreisverwaltung gegen die 

vorgelegte Planung keine Bedenken hervorbringt. 

 

zu 2. 

Die Planung berührt Eigentum an Grund und Boden der Kirche. Die Stadt Dassow und 

die Kirchenkreisverwaltung haben entsprechende vertragliche Regelungen vorzunehmen 

und zu vereinbaren. 

 

zu 3. 

Die Zustimmung zur Fällung von Bäumen auf dem Kirchengrundstück wird von der Stadt 

Dassow zur Kenntnis genommen. Weiterhin war in einem Abstimmungstermin zur 

Fällung der Bäume der Pastor Maase als örtlicher Vertreter der evangelischen Kirche 

zugegen und hat zugestimmt (Abstimmung vom 18.02.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB am Planverfahren beteiligt. 

 

zu 2. 

Entsprechende Regelungen sind mit dem ZVG zu vereinbaren. 

 

zu 3. 

Die Anforderungen an die Unterlagen, die dem ZVG zu übergeben sind, sind im Rahmen 

der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu beachten. 

 

zu 4. 

Die Hinweise sind im Rahmen der weiterführenden Planung und Durchführung der 

Baumaßnahmen zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 5. 

Die Trinkwasserversorgung ist mit dem ZVG abzustimmen. 

 

 

 

 

 

zu 6. 

Die Stadt Dassow berücksichtigt die Anforderungen und Möglichkeiten der 

Schmutzwasserentsorgung. 

 

 

 

zu 7. 

Die Stadt Dassow nimmt die Ausführungen zum Niederschlagswasser und zum Gewässer 

7/2/B1 zur Kenntnis. Die konkrete Einleitung wird mit dem Wasser- und Bodenverband 

abgestimmt und beantragt. 

 

zu 8. 

Die Stadt Dassow nimmt die Ausführungen zur Bereitstellung von Löschwasser zur 

Kenntnis. Der Löschwasserbedarf wird konkret im Rahmen der Vorbereitung des 

Bauprojektes festgelegt und gemäß Anforderungen durch die Stadt Dassow geregelt. 

 

zu 9. 

Abstimmungen und Erörterungen finden im erforderlichen Umfang statt, so dass eine 

rechtssichere Aufstellung der Satzung erfolgen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 10. 

Die Bestandspläne für Trinkwasser und Hydranten sowie für Abwasser und Gewässer 

werden den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass Belange nicht berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Der Hinweis ist im Rahmen der weiterführenden Planung und Durchführung der 

Baumaßnahmen zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Der Hinweis auf die Bevollmächtigung wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 3. 

Einwände werden nicht hervorgebracht. 

 

zu 4. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt nach den 

Vorgaben des BauGB. Da bislang im vorliegenden Planverfahren eine frühzeitige 

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte, wird dann eine Beteiligung mit dem 

Entwurf gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgen. 

 

zu 5. 

Weitere Betreiber sind am Planverfahren beteiligt. 

 

zu 6. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

Seite 25 von 70



Anlage 1 zum Beschluss 2015-________- Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Dassow zur Errichtung einer Kindertagesstätte an der Grevesmühlener Straße zwischen Jugendklub und 

Veranstaltungswiese (ehemaliges Schwimmbad) 

 24 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Bau- und Kunstdenkmale sind durch das geplante Vorhaben nicht berührt. Die 

Begründung ist zu ergänzen. 

 

zu 2. 

Bodendenkmale sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht berührt. Die Hinweise sind im 

Rahmen der weiterführenden Planung und Durchführung der Baumaßnahmen zu 

beachten. Die Begründung ist zu ergänzen; die Hinweise im Text-Teil B ebenso. 

 

zu 3. 

Die Beteiligung erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes nach den 

Vorgaben des BauGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Hinweise zum Wald werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Stadt Dassow nimmt die Zustimmung zur vorgelegten Bauleitplanung zur Kenntnis. 

Es fanden bereits Abstimmungstermine mit dem Forstamt Grevesmühlen und der 

Landesforst vor Ort statt. Die Ergebnisse dieser Abstimmungen sind bereits in der 

Begründung, welche zur Stellungnahme vorlag, dargelegt worden. 

 

zu 3. 

Im Westen grenzt der Geltungsbereich sowohl an ein Gewässer als auch an Wald. Die 

Formulierung in der Begründung ist zu korrigieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Mit der weiteren Bearbeitung der Planunterlagen erfolgt eine konkrete Formulierung der 

Festsetzungen, somit auch der Festsetzung in Bezug auf die Waldflächen. Mit dem 

Entwurf des Bebauungsplanes werden die Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB vorgenommen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es werden vom BBL weder Bedenken noch Anregungen hervorgebracht. Somit geht die 

Stadt Dassow davon aus, dass Belange nicht berührt sind. 

 

zu 2. 

Die aus Sicht der Stadt Dassow erforderlichen Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange werden am Planverfahren beteiligt. Weitergehende Beteiligungen 

darüber hinaus werden durch die Stadt Dassow nicht vorgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Der Wasser- und Bodenverband äußert zur vorgelegten Planung keine grundsätzlichen 

Bedenken. 

 

zu 2. 

Der Graben 7/2/B1 liegt südlich vom Plangebiet, südlich der Veranstaltungsfläche. 

 

zu 3. 

Die Hinweise zur Nutzung von Gewässern II. Ordnung sind zu beachten. 

 

zu 4. 

Die Niederschlagswasserableitung ist zu regeln. 

 

zu 5. 

Der Bestand ist zu beachten. Wie zuvor aufgeführt, befindet sich das Gewässer II. 

Ordnung außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 34. 

 

zu 6. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Belange und Anregungen aus jagdlicher Sicht werden nicht hervorgebracht. 

 

zu 2. 

Die angrenzenden Waldflächen werden mit dem Forstamt abgestimmt und als solche 

festgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass nachbarschaftliche Belange nicht berührt 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass nachbarschaftliche Belange nicht berührt 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt Dassow nimmt zur Kenntnis, dass nachbarschaftliche Belange nicht berührt 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Planungsabsichten im Rahmen des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 

34 wurden mit dem beauftragten Hochbauplaner, Ingenieurbüro Hanft & Kautzky GmbH 

abgestimmt. Einwände wurden nicht vorgetragen. Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

In Bezug auf die Durchführung des vorgenannten Rock-Festivals liegt der Stadt Dassow 

eine Anfrage des Veranstalters vor. Diese Anfrage wurde aber von der Stadt Dassow noch 

nicht positiv beschieden. Von der Durchführung der Veranstaltung kann der Veranstalter 

ohnehin erst ausgehen, wenn die Stadt Dassow ihre ausdrückliche Zustimmung erteilt 

hätte und entsprechende Regelungen vereinbart wären. Dies ist bislang nicht erfolgt. 

 

zu 2. 

Das Veranstaltungsgebäude ist weiterhin nutzbar; eine Einbeziehung der derzeitigen 

Sport- und Freizeitanlage und geplanten Kita in die Veranstaltungsfläche ist vorgesehen. 

 

zu 3. 

Die Fläche ist derzeit mit Sport- und Freizeitanlagen bebaut. Die Stadt benötigt dringend 

eine Kindertagesstätte. Hierzu hat die Stadt verschiedene Standorte geprüft. Der Standort 

hier hat sich jedoch als am günstigsten erwiesen, so dass der Errichtung einer Kita hier 

Priorität eingeräumt wird. Die Absicherung der Versorgung mit Kita-Plätzen in der Stadt 

Dassow liegt im öffentlichen Interesse. 

 

zu 4. 

Für die Sport- und Freizeitanlage soll ein geeigneter Ersatzstandort an anderer Stelle im 

Stadtgebiet gefunden werden. Der Stadt Dassow ist bewusst, dass dies mit Kosten 

verbunden ist. Entsprechende Regelungen erfolgen außerhalb des Bebauungsplanes Nr. 

34 durch die Stadt Dassow. Auf die Problematik eines Ersatzstandortes wird in der 

Begründung verwiesen. Die Stadt setzt sich damit auseinander. Den Vorwurf, die 

Öffentlichkeit nicht ausreichend zu informieren oder gar zu täuschen, weist die Stadt 

Dassow ausdrücklich, vehement und begründet von sich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 5. 

Die Planung wird im Laufe des Aufstellungsverfahrens konkretisiert. Die Auswirkungen 

der Planung werden in der Begründung dargelegt. Die Begründung ist zu ergänzen. 

 

zu 6. 

Die Stadt Dassow hat sich bereits mit Alternativstandorten für den geplanten Kita-Neubau 

beschäftigt. Die Begründung ist zu ergänzen.  

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Absicherung der Versorgung mit Plätzen in Kindertagesstätten in der Stadt Dassow 

liegt in öffentlichem Interesse. Natürlich liegt der Stadt Dassow auch die Möglichkeit für 

sinnvolle Freizeitbeschäftigungen der Jugendlichen am Herzen. Die geplante Kita wird 

dringend benötigt. Die Stadt hat in Frage kommende Standorte betrachtet; im Ergebnis 

soll die geplante Kita am Standort des ehemaligen Schwimmbades entstehen. Damit 

einhergehend soll eine Umverlegung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen. 

Alternativstandorte werden geprüft – insbesondere Flächen des MSC Dassow und Flächen 

am Sportplatz. Kleinere Anlagen, wie die Tischtennisplatte und die Basketballfläche 

sollen weiterhin am Jugendclub ihren Standort haben. 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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TEIL B – TEXT 
 
DER SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 34 DER STADT DASSOW  
ZUR ERRICHTUNG EINER KINDERTAGESSTÄTTE AN DER 
GREVESMÜHLENER STRAßE ZWISCHEN JUGENDKLUB UND 
VERANSTALTUNGSWIESE (EHEMALIGES SCHWIMMBAD) 
GEMÄß § 13a BauGB 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 
1. BAUWEISE 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches ist nur eine offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 
BauNVO) zulässig. 
 
 

2. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE   
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen 
bestimmt.  
 

 
3. NEBENANLAGEN, GARGAGEN UND STELLPLÄTZE   
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
 

Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 
Dabei gelten die §§ 14 Abs. 1 und 2 und 23 Abs. 5 BauNVO.  
Garagen sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO innerhalb der Fläche für den 
Gemeinbedarf unzulässig. 

 
 
4. FLÄCHE FÜR DEN GEMEINBEDARF "KINDERTAGESSTÄTTE" 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
 

Die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Kindertagesstätte" dient der 
Unterbringung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen für eine Kindertagesstätte. 
 
Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind zulässig: 
- Räume für Kinderkrippe, Kindergarten und Hort, inklusive zugehöriger Nebenräume 
und Anlagen (z.B. Küchen, Abstell- und Sanitärräume), 
- Räume für die Verwaltung der Kindertagesstätte, 
- Räume für Gruppenarbeiten, Werkräume, u.ä.. 
 
Auf der Freifläche sind im Rahmen dieser Zweckbestimmung zulässig: 
- Spieleinrichtungen/ Spielplätze, 
- Stellplätze, 
- Nebengebäude. 
 
Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Kindertagesstätte" 
ist auch eine Nutzung der Freiflächen durch den benachbarten Jugendklub zulässig. 
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II. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 
1. GRÜNFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

Die festgesetzten privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage sind 
parkartig zu entwickeln. Elemente zur Gartengestaltung sind zulässig. 
Innerhalb der festgesetzten privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
Parkanlage ist durch Pflegemaßnahmen zu gewährleisten, dass eine Bewaldung der 
Flächen ausgeschlossen ist. 

 
 
2. FLÄCHEN FÜR WALD  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB, § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. LWaldG M-V) 
 
2.1 Innerhalb der im westlichen Plangebiet festgesetzten Fläche für den Wald darf eine 

Aufwuchshöhe der Gehölze von 10 m nicht überschritten werden. Dies ist durch 
geeignete Pflegemaßnahmen sowie Bewirtschaftung dauerhaft zu sichern. 

 
2.2  Innerhalb der im östlichen Plangebiet festgesetzten Fläche für den Wald darf eine 

Aufwuchshöhe der Gehölze von 7,50 m nicht überschritten werden. Dies ist durch 
geeignete Pflegemaßnahmen sowie Bewirtschaftung dauerhaft zu sichern. 

 
 
3. WALDABSTAND  
 (§ 9 (6) BauGB i.V.m. LWaldG M-V) 
 

Innerhalb des festgesetzten Waldabstandes (W) sind gemäß § 20 Abs. 1 LWaldG M-
V i.V.m. WAbstVO M-V nur die Errichtung baulicher Anlagen, die nicht dem 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, Stellplätze und Nebenanlagen 
sowie Flächenbefestigungen zulässig. 
 

 
 
IV.  NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE   
 
1. BAU- UND KUNSTDENKMALE, BODENDENKMALE 
 

Durch das Vorhaben sind keine Bau- und Kunstdenkmale berührt. 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale 
bekannt. 
 
 

2. VERHALTEN BEI BODENDENKMALFUNDEN 
 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige untere Denkmalschutzbehörde 
zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von 
Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege oder 
dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür 
der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, 
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach 
Zugang der Anzeige. 
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3.     ALTLASTEN BZW. ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN/ VERHALTENSWEISE 
BEI UNNATÜRLICHEN VERFÄRBUNGEN bzw. GERÜCHEN DES BODENS 
 
Erkenntnisse über Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädlichen 
Bodenveränderungen i.S. des § 2 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes liegen 
nach derzeitigem Kenntnisstand für das Plangebiet nicht vor. Es wird jedoch keine 
Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von Altlasten oder schädlichen 
Bodenveränderungen übernommen.  
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des 
Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, 
vermieden werden.  
Hinweise auf Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädlichen 
Bodenveränderungen , erkennbar an unnatürlichen Verfärbungen bzw. Gerüchen 
oder Vorkommen von Abfällen, Flüssigkeiten u. ä. sind der Landrätin des Landkreises 
als untere Abfallbehörde unverzüglich nach Bekannt werden mitzuteilen. Der 
Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte für Altlasten, 
altlastverdächtige Flächen bzw. schädliche Bodenveränderungen, unverzüglich der 
Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständiger 
Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, 
Baugrunduntersuchungen und ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den 
Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren die  von ihnen mit der Durchführung 
dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und 
Untersuchungsstellen. 
 
 

4.  GEWÄSSERSCHUTZ  
 
Mit den Bauarbeiten sind auf dem Grundstück eventuell vorhandene 
Drainageleitungen und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen.  
 
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des § 62 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 20 Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V) so 
zu erfolgen, dass eine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers nicht zu 
besorgen ist. 
 
Die Errichtung oder Erweiterung von Straßen, Wegen und sonstigen Verkehrsflächen 
im Bereich der Trinkwasserschutzzone ist verboten, sofern nicht die RiStWag 
(Richtlinie für Straßen in Wasserschutzgebieten) beachtet wird (WSGVO Dassow-
Prieschendorf). 
 
Werden bei der Durchsetzung der Planung Erdaufschlüsse (auch Flächenkollektoren 
oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen) notwendig, mit denen unmittelbar bzw. 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt 
wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren 
Wasserbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg anzuzeigen. Dies trifft 
ebenso für eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen während der 
Baumaßnahmen zu. 
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5. TRINKWASSERSCHUTZZONE 
 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA der Wasserfassung 
Dassow-Prieschendorf (Nr.: MV_WSG_2031_04, Beschluss vom 08.05.2013).  
Die Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Dassow-Prieschendorf ist zu 
beachten. 
Es ist daher die Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete aus dem Regelwerk des 
DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) einzuhalten. Es sind bei allen 
Baumaßnahmen Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers zu beachten und 
durchzuführen. 

 
 
- Die Festsetzung von örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen wird durch die Stadt Dassow nicht vorgenommen. - 
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Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Bedeutung und langfristiges Planungskonzept der Stadt Dassow 

Die Stadt Dassow gehört zum Landkreis Nordwestmecklenburg und gehört dem 
Amt Schönberger Land an. 
Das Gebiet der Stadt Dassow liegt nordwestlich von Grevesmühlen (in etwa 15 
km Entfernung)  sowie nördlich von Schönberg (in etwa 10 km Entfernung) und 
erstreckt sich von der Ostseeküste (zwischen Priwall und Klützer Winkel) über 
die Ufer der Pötenitzer Wiek und des Dassower Sees bis zur Mündung der 
Maurine in die Stepenitz. 
 
Zur Stadt Dassow gehören neben Dassow die Ortsteile Harkensee und 
Pötenitz, Barendorf, Benckendorf, Feldhusen, Flechtkrug, Groß Voigtshagen, 
Holm, Johannstorf, Kaltenhof, Klein Voigtshagen, Lütgenhof, Prieschendorf, 
Rosenhagen, Schwanbeck, Tankenhagen, Volkstorf, Wieschendorf, Wilmstorf. 
Die Stadt Dassow grenzt an die Gemeinde- bzw. Stadtgebiete folgender Städte 
und Gemeinden: Kalkhorst, Roggenstorf, Papenhusen, Schönberg und Lübeck 
(Travemünder Ortsteil Priwall). 
Im Juni 2004 haben die ehemals selbständigen Gemeinden Pötenitz und 
Harkensee mit der Stadt Dassow fusioniert. Die Gemeindegebiete der 
ehemaligen Gemeinde Pötenitz und Harkensee gehören seitdem zum Gebiet 
der Stadt Dassow. 
 
Der Ort Dassow wurde bereits 1219 erstmals als Dartzowe urkundlich erwähnt. 
Mitte des 12. Jh. entstand aus der slawischen Burg eine deutsche Burg mit 
einer Siedlung, welche günstig an der Straße von Lübeck nach Wismar lag. 
 
Die Stadt Dassow hat insgesamt 4.028 Einwohner und umfasst eine Fläche von 
6.653 ha (Stand: 31. Dezember 2011).  
 
Die Stadt Dassow soll als Grundzentrum neben Lüdersdorf und Schönberg 
zwischen der Hansestadt Lübeck und der Stadt Grevesmühlen weiter 
ausgebaut werden. Durch die Lage an der Bundesstraße B105, die die o.g. 
Zentren miteinander verbindet, und im Schnittpunkt mit der Landesstraße L01, 
die von Dassow nach Klütz führt, ist Dassow sehr gut an das überörtliche 
Verkehrsnetz angebunden. 
 
Dassow liegt als Grundzentrum im Stadt-Umland-Raum Lübeck und im 
Grenzraum der Metropolregion Hamburg und soll somit im besonderen Maße 
Entwicklungsimpulse für die Wohnfunktion und für das Gewerbe aufnehmen. 
 
Die Landschaftsvielfalt und die Lage unmittelbar an der Ostsee bieten für die 
Stadt Dassow beste natürliche Voraussetzungen für eine touristische 
Entwicklung. Der sich entwickelnde Fremdenverkehr in der Stadt Dassow sowie 
die gute verkehrliche Anbindung und die Nähe zum Raum Lübeck-Travemünde 
bzw. Ostholstein bringen eine erhöhte Nachfrage nach Wohnbauflächen und 
Fremdenverkehrsinfrastruktur mit sich. 
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2. Planungsanlass 

Für die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung sind die  
Städte und Gemeinden zuständig. Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben des 
Bundes und des jeweiligen Bundeslandes - hier M-V -  zu berücksichtigen. 
Diese Regelungen werden auf Ebene der Städte und Gemeinden weiter 
konkretisiert und ergänzt (Satzungen).  
Die vorhandenen Einrichtungen in der Stadt Dassow können den Bedarf derzeit 
und für den künftigen Planungshorizont regulär nicht decken. Derzeit wurden  
somit zusätzliche Kindertagesplätze im Rahmen einer sogenannten 
Überbelegung einzelner Einrichtungen geschaffen. Da jedoch auch künftig 
Bedarf in der Stadt Dassow absehbar ist, wurden unterschiedliche 
Überlegungen angestellt. Nachdem verschiedene Standorte in Betracht 
gezogen wurden, soll die notwendige Kindertagesstätte am Standort des 
ehemaligen Schwimmbades entstehen. 
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes notwendig. 

  

Seite 54 von 70



Begründung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Dassow zur Errichtung einer 
Kindertagesstätte an der Grevesmühlener Straße zwischen Jugendklub und Veranstaltungswiese 
(ehemaliges Schwimmbad) 

Planungsstand: Dezember 2014 - frühzeitige Beteiligung 3 
 

 

3. Allgemeines 

3.1 Lage des Plangebietes 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Dassow an der Grevesmühlener Straße 
auf der Fläche des ehemaligen Schwimmbades zwischen Jugendklub und 
Veranstaltungswiese. 
 

 

3.2 Abgrenzung des Plangeltungsbereiches 
Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage Dassow und umfasst die Fläche 
des ehemaligen Schwimmbades, die angrenzende Verkehrsfläche sowie Teile 
der angrenzenden Waldflächen. Es wird wie folgt begrenzt: 
- nördlich: durch den Jugendklub, 
- östlich: durch Waldflächen, 
- südlich: durch die Veranstaltungsfläche, 

- westlich: durch Gewässerflächen. 
 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,8 ha. Da Regelungen zu 
den Waldbelangen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu treffen sind, 
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wurden die Waldflächen teilweise unter Berücksichtigung des 
Regelungsbedarfes in den Geltungsbereich einbezogen. 
 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist ca. 0,8 ha groß. 
Die Flächen befinden sich überwiegend im Eigentum der Stadt Dassow. Die 
westliche Teilfläche des Flurstücks 59/2, Flur 1, Gemarkung Dassow befindet 
sich im Eigentum der Ev.-luth. Kirche Dassow. Hier wird eine Eintragung in das 
Baulastenverzeichnis des Landkreises Nordwestmecklenburg zugunsten der 
Stadt Dassow, einen Fahrweg betreffend, vorgenommen. Diese Straße ist als 
öffentliche Straße bereits vorhanden. Eine weitere rechtliche Sicherung ist 
zwischen der Stadt Dassow und der Kirche während des 
Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes vorzunehmen. 

3.3 Kartengrundlage 
Als Kartengrundlage wird im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung die ALK 
(Automatisierte Liegenschaftskarte) mit Stand vom November 2014 verwendet. 
Die relevanten topografischen Gegebenheiten wurden aus dem Luftbild 
übernommen. 
Im weiteren Aufstellungsverfahren wird ein Lage- und Höhenplan erstellt 
werden, welcher für den Entwurf als Kartengrundlage dienen wird. 

3.4 Bestandteile des Bebauungsplanes 
Der vorliegende Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Dassow besteht aus: 
 Teil A - Planzeichnung im Maßstab 1 : 1.000 mit der Planzeichenerklärung 

und 
 Teil B - Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan und örtliche 

Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
sowie  
 der Verfahrensübersicht. 
Dem Bebauungsplan wird eine Begründung, in der Ziele, Zwecke und 
wesentliche Auswirkungen des Planes dargelegt werden - dem Stand des 
Aufstellungsverfahrens entsprechend - beigefügt. 
 
Für die frühzeitige Beteiligung werden die Planungsabsichten in einem 
städtebaulichen Konzept dargelegt. Es wurde lediglich eine textliche 
Festsetzung für die Gemeinbedarfsfläche formuliert. Die Planzeichnung 
und die textlichen Festsetzungen werden als Entwurf im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden zu einem späteren 
Zeitpunkt vorgelegt. 

3.5 Rechtsgrundlagen 
Der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes der Stadt Dassow liegen 
folgende Rechtsgrundlagen zugrunde: 
 
 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 

September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748).  

 
 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
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Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548). 
 
 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 1990) vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509). 

 
 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. 
M-V S. 323). 

 
 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 

vom 13. Juli 2011, verkündet als Artikel 1 des Gesetzes über die 
Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher 
Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777). 

4. Gründe für die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Das Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplanes besteht in der Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 
Kindertagesstätte. Insbesondere sind die Belange der angrenzenden 
Waldflächen zu regeln. Weiterhin sind die derzeit im Geltungsbereich 
vorhandenen Spiel- und Sportanlagen umzuverlagern und ein geeigneter 
Standort an anderer Stelle im Stadtgebiet soll gefunden werden. 
Die Absicherung der Versorgung mit Plätzen in Kindertagesstätten in der Stadt 
Dassow liegt im öffentlichen Interesse. 
Die Fläche, die für die Errichtung der geplanten Kindertagesstätte genutzt 
werden soll, gehört zum Siedlungskörper und der Standort wird im Rahmen 
einer Nachnutzung beplant. Ein Ausufern in den Außenbereich erfolgt nicht. Die 
Fläche wird durch die angrenzenden Waldflächen sowie durch den Jugendklub 
und die Veranstaltungswiese begrenzt. 
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen ist die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes notwendig. 

5. Verfahrensdurchführung 

Die Stadt Dassow führt das Aufstellungsverfahren in Anwendung des § 13a 
BauGB als Verfahren der Innenentwicklung durch.  
 
Die Fläche gehört zum Siedlungskörper und der Standort wird im Rahmen einer 
Nachnutzung beplant. Ein Ausufern in den Außenbereich erfolgt nicht.  
Der Bebauungsplan wird für die Wiedernutzbarmachung einer Fläche im 
Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Es wird von der Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. Auf Grund der Größe des 
Plangebietes und den Ausnutzungskennziffern basierend auf dem 
städtebaulichen Konzept kann das Verfahren nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
geführt werden. Hierauf ist in der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses hinzuweisen. Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist 
aufgrund der geringen Größe der Fläche nicht erforderlich. 
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Die Stadt Dassow plant die Ausweisung und Festsetzung einer Fläche für den 
Gemeinbedarf zugunsten der Errichtung einer Kindertagesstätte für ca. 60 
Kinder mit einer perspektivischen Erweiterungsmöglichkeit für insgesamt ca. 90 
Kinder im Bereich des ehemaligen Freibades Dassow, dessen Flächen derzeit 
als Sport- und Freizeitanlagen genutzt werden.  
Darüber hinaus wurden die angrenzenden Waldflächen teilweise in den 
Geltungsbereich unter Berücksichtigung der Forstbelange einbezogen.   
 
Hinsichtlich der Anwendbarkeit des Verfahrens der Innenentwicklung wird nach 
den Kriterien, die für Umweltberichte gemäß § 2a BauGB in der Begründung zu 
berücksichtigen sind, zusammenfassend der Nachweis geführt:  

 
 Es wird eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 

"Kindertagesstätte" festgesetzt. Außerdem werden die Waldflächen als 
solche nachrichtlich übernommen und in Randbereichen private 
Grünflächen festgesetzt. 

 Der Plangeltungsbereich umfasst ca. 0,8 ha. Da die zulässige Grundfläche 
im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung kleiner als 20.000 m² 
ist, muss keine überschlägige Prüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 2 unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien 
vorgenommen werden.  

 
 Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass durch das Planvorhaben keine 

entscheidungserheblichen, negativen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind.  

 
 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung von Bebauungsplänen der 

Innenentwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB zu erwarten 
sind, gelten als i. S. des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine Ausweisung  von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ist daher nicht erforderlich. 

 
 Kumulierende Bebauungspläne der Innenentwicklung - die also in einem 

engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen - sind 
nicht aufgestellt. Aufgrund der Lage und Größe des Standortes sind keine 
erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.  

 
 Folgende relevante Schutzgebiete sind zu benennen: 

- Das Naturschutzgebiet "Küstenlandschaft zwischen Priwall und 
Barendorf mit Harkenbäkniederung" (Nr. 144) ist als verbindendes 
Landschaftselement nach Artikel 10 der FFH-Richtlinie im GLRP 
ausgewiesen und ist damit ein Bestandteil der Natura 2000-Gebiete. 

- Naturschutzgebiet "Uferzone Dassower See". 
- Aufgrund der geplanten Nutzung und der Entfernung zu den 

Schutzgebieten bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
von Erhaltungszielen/ Schutzzwecken der oben aufgeführten 
Schutzgebiete. 

 
 Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten.  
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 Gemäß § 20 Naturschutzausführungsgesetz M-V geschützte Biotope sind 
im Plangebiet bzw. im angrenzenden Bereich vorhanden, jedoch nicht in der 
Fläche für den Gemeinbedarf. 

 
 Erhebliche negative Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes werden nicht 

erwartet. Die Empfindlichkeit des Planungsraumes gegenüber Eingriffen 
bleibt aufgrund der Lage im Siedlungsraum und der anthropogenen 
Vorbelastungen fast unverändert. 

 
 Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Kultur- und Sachgüter innerhalb 

des Plangebietes bekannt.  Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wird 
eine Aussage zum Vorhandensein von Bodendenkmalen erwartet. 
 

 Die Belange des § 44 Bundesnaturschutzgesetzes werden im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag berücksichtigt. Dieser wird im weiteren 
Planverfahren als Potenzialabschätzung erstellt.  
 

 Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern ist durch die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften abgesichert.  

 
 Die Stadt Dassow geht davon aus, dass die Ver- und Entsorgung des 

Plangebietes als gesichert zu betrachten ist. Im Zuge des Planverfahrens 
wird geprüft, welche entsprechenden Maßnahmen darüber hinaus 
erforderlich sind.  

 
 Durch den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 34 wird nicht die Zulässigkeit 

von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

 
 Aufgrund der Darlegungen ist der Nachweis erbracht, dass das Verfahren nach 

§ 13a BauGB anwendbar ist.  
 
Die Öffentlichkeit kann sich gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 2 in der Zeit vom 06. 
Januar bis zum 20. Januar 2015 über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 
die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und erhält 
Gelegenheit zur Äußerung, da keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung i. 
S. des § 3 Abs. 1 BauGB  vorgenommen wird.  
 
Eine frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange soll erfolgen. 

6. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen 

6.1 Landesraumentwicklungsprogramm 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2005 (LEP 
M-V) werden die Ziele der Raumordnung und Landesplanung dargestellt. 
Für die Stadtgemeinde Dassow werden u.a. folgende Ziele benannt. Die 
Stadtgemeinde befindet sich 
 im Randbereich des Ordnungsraumes Lübeck, 
 im Mittelbereich des Mittelzentrums Grevesmühlen, 
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 im Vorranggebiet Naturschutz und Landschaftspflege (im Norden des 
Stadtgebietes), 

 im Vorbehaltsgebiet Tourismus, 
 im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

 
Die Stadt Dassow liegt am überregionalen Straßennetz, der Bundesstraße 
B105 zwischen Grevesmühlen und Lübeck. 
 
Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP) aus 
dem Jahr 2005 wird derzeit fortgeschrieben. 

6.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) 
vom 30. August 2011 ersetzt das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP 
WM) aus dem Jahre 1996.  
 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm enthält gemäß § 5 LPlG M-V die 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm werden folgende Darstellungen für 
den Bereich der Stadt Dassow getroffen: 
 
 Die Stadtgemeinde Dassow gehört zu den Umlandgemeinden des 

mecklenburgischen Teiles des Ordnungsraumes Lübeck. 
 Die Stadtgemeinde Dassow ist ein Grundzentrum. Grundzentren sollen 

als Standorte für die Versorgung der Bevölkerung ihres Nahbereiches mit 
Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Grundbedarfs gesichert und weiterentwickelt werden.  

 Die im Stadt-Umland-Raum Lübeck liegenden Grundzentren sollen im 
besonderen Maße Entwicklungsimpluse für Wohnfunktionen und für 
Gewerbe aufnehmen. 

 Die Stadtgemeinde Dassow liegt innerhalb eines Tourismusraumes/ 
Tourismusentwicklungsraumes. In den Tourismusentwicklungsräumen 
sollen die Voraussetzungen für die touristische Entwicklung stärker 
genutzt und zusätzliche touristische Angebote geschaffen werden. 

 Die Stadtgemeinde Dassow befindet sich im Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaft. In diesen Räumen soll dem Erhalt und der Entwicklung 
landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und –stätten ein besonderes 
Gewicht beigemessen werden. Dies soll bei der Abwägung mit anderen 
raumbedeutsamen Planung, Maßnahmen und Vorhaben besonders 
berücksichtigt werden. 

 Der Siedlungsflächenbedarf ist vorrangig innerhalb der bebauten 
Ortslagen durch Nutzung erschlossener Standortreserven sowie 
Umnutzung und Verdichtung von Siedlungsflächen abzudecken.  

 Teile der Stadtgemeinde Dassow befinden sich im Vorbehaltsgebiet 
Trinkwasser, d.h. dass alle raumbedeutsamen Planungen, Vorhaben und 
Maßnahmen so abgestimmt werden sollen, dass diese Gebiete in ihrer 
besonderen Bedeutung für den Trinkwasserschutz möglichst nicht 
beeinträchtigt werden. 

 Teile der Stadtgemeinde Dassow sind als Vorbehaltsgebiet Naturschutz 
und Landschaftspflege festgesetzt. Dort sind den Funktionen Natur und 
Landschaft ein besonderes Gewicht beizumessen und Planungen 
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diesbezüglich bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen und Vorhaben entsprechend zu 
berücksichtigen. 

 Weitere Teile der Stadtgemeinde Dassow sind als Vorranggebiete 
Naturschutz und Landschaftspflege festgesetzt. In diesen 
Vorranggebieten ist dem Naturschutz und der Landschaftspflege Vorrang 
vor anderen raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen einzuräumen. 

 Die Stadtgemeinde Dassow liegt an der überregionalen 
Straßenverbindung  B105 zwischen Lübeck – Wismar. 

 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg wird am 
Aufstellungsverfahren des vorliegenden Bebauungsplanes beteiligt. Die 
raumordnerische Bewertung wird eingeholt. 

6.3 Flächennutzungsplan 
Die Stadt Dassow verfügt derzeit über einen wirksamen 
Teilflächennutzungsplan im Bereich der Ortslage Dassow.  
Der Teilflächennutzungsplan der Stadt Dassow stellt in seiner wirksamen 
Fassung derzeit in dem von der Planung betroffenen Bereich ein sonstiges 
Sondergebiet "Sport und Freizeit" gemäß § 11 BauNVO dar.  
Der vorliegende Bebauungsplan ist nicht aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. Somit ist der Teilflächennutzungsplan für den südlichen Teil der 
Stadt Dassow im Wege der Berichtigung zum Abschluss des 
Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes anzupassen. 

6.4 Landschaftsplan 
Parallel zur Aufstellung des Teilflächennutzungsplanes (Ergänzung des 
Teilflächennutzungsplanes für den nördlichen Teilbereich der Stadt Dassow - 
Bereiche der ehemaligen Gemeinden Pötenitz und Harkensee) erfolgte die 
Erarbeitung des Landschaftsplanes für den nördlichen Teilbereich (ehemalige 
Gemeinde Pötenitz und Harkensee). Das endgültige Exemplar des 
Landschaftsplanes liegt vor (Stand Januar 2013).  
 
Für das südliche Gemeindegebiet befindet sich der Landschaftsplan in 
Aufstellung. 

6.5 Schutzgebiete 
Folgende internationale und nationale Schutzgebiete sind im Bereich der Stadt 
Dassow vorhanden: 
- Das Naturschutzgebiet „Küstenlandschaft zwischen Priwall und Barendorf 

mit Harkenbäkniederung“ (Nr. 144) ist als verbindendes 
Landschaftselemente nach Artikel 10 der FFH-Richtlinie im GLRP 
ausgewiesen und ist damit ein Bestandteil der Natura 2000-Gebiete. 

- NSG „Uferzone Dassower See“. 
 

Aufgrund der geplanten Nutzung und der Entfernung zu den Schutzgebieten 
bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Erhaltungszielen/ 
Schutzzwecken der oben aufgeführten Schutzgebiete. 
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gesetzlich geschützte Biotope 
 
Im Plangeltungsbereich und seiner näheren Umgebung werden folgende 
gesetzlich geschützte Biotope geführt (Quelle: www.umweltkarten.mv-
regierung.de): 
- östlich:  - Gebüsch/ Strauchgruppe (naturnahe Feldgehölze) 
  - lfd. Nr. im Landkreis: NWM 02085 
  - Kartierungsjahr 1997 
- westlich: - Feuchtgebüsch am Freibad Dassow (Torfstiche, einschl. der 
  Ufervegetation; naturnahe Sümpfe; seggen- und binsenreiche 
  Naßwiesen; Röhrichtbestände und Riede), 
  - lfd. Nr. im Landkreis: NWM 02085 
  - Kartierungsjahr 1997. 

7. Städtebauliche Bestandsaufnahme 

7.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes ist ca. 0,8 ha groß. 
Die Flächen befinden sich überwiegend im Eigentum der Stadt Dassow. Die 
westliche Teilfläche des Flurstücks 59/2, Flur 1, Gemarkung Dassow befindet 
sich im Eigentum der Ev.-luth. Kirche Dassow. Hier wird eine Eintragung in das 
Baulastenverzeichnis des Landkreises Nordwestmecklenburg zugunsten der 
Stadt Dassow, einen Fahrweg betreffend, vorgenommen. Diese Straße ist als 
öffentliche Straße bereits vorhanden. 
 
Die für die geplante Kindertagesstätte vorgesehene Fläche wird derzeit als 
Sport- und Freizeitanlage genutzt. Die Anlagen sind umzuverlegen. Ein 
geeigneter Standort an anderer Stelle im Stadtgebiet soll gefunden werden. 
Die Fläche, die für die Errichtung der geplanten Kindertagesstätte genutzt 
werden soll, gehört zum Siedlungskörper und der Standort wird im Rahmen 
einer Nachnutzung beplant. 
 
Die östlich an diese derzeit als Sport- und Freizeitanlage genutzte Fläche 
angrenzende Fläche ist mit Gehölzen bewachsen, ebenso die westlich der 
"Grevesmühlener Straße" befindliche Fläche. Diese Flächen werden als Wald 
i.S. des Landeswaldgesetzes (LWaldG M-V) eingeschätzt. Hierzu wird auf den 
entsprechenden Punkt zu den Waldbelangen in dieser Begründung verwiesen. 
Die Waldflächen setzen sich außerhalb des Geltungsbereiches fort. 
Außerhalb des Geltungsbereiches befindet sich westlich ein Gewässer (Teich). 
 
Weiterhin befindet sich nördlich des Plangebietes an der "Grevesmühlener 
Straße" Bebauung:  

- ein eingeschossiger Flachbau, der als Jugendklub genutzt wird, 
- ein- bis zweigeschossige Gebäude, die gewerblich (Malerbetrieb) und 

zum Wohnen genutzt werden. 
Südlich des Plangebietes befindet sich die Veranstaltungswiese mit baulichen 
Anlagen, wie Bühne, etc. . 
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7.2 Naturräumlicher Bestand 
Die Beschreibung des naturräumlichen Bestandes wird während des 
Planverfahrens ergänzt. 

8. Planungsziele  

8.1 Planungsziel 
Die Planung dient der Absicherung von Kindertagesplätzen in der Stadt Dassow 
und liegt somit im öffentlichen Interesse. 
Nachdem verschiedene Standorte in Betracht gezogen wurden, soll die 
notwendige Kindertagesstätte am Standort des ehemaligen Schwimmbades 
entstehen. 
Die Planungsziele bestehen in der Errichtung einer Kindertagesstätte und damit 
verbundene Regelungen zu angrenzenden Waldflächen sowie 
Berücksichtigung der Umverlagerung von Spiel- und Sportanlagen aus dem 
Plangeltungsbereich. 

8.2 Städtebauliches Konzept 
Die derzeit als Sport- und Freizeitanlage genutzte Fläche wird für die geplante 
Kindertagesstätte vorgesehen. 
Die bestehenden Sport- und Freizeitanlagen sind umzuverlegen. Ein geeigneter 
Standort an anderer Stelle im Stadtgebiet soll gefunden werden. 
 
Die Errichtung der Kindertagesstätte ist für ca. 60 Kinder mit perspektivischer 
Erweiterungsmöglichkeit für insgesamt 90 Kinder vorgesehen. Um den 
Flächenverbrauch möglichst gering zu halten, soll eine zweigeschossige 
Bebauung ermöglicht werden.   
 
Auf Grund des nördlich befindlichen Jugendklubs sollen die Freiflächen im 
Norden durch den Jugendklub ggf. mitgenutzt werden können.  
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird unter Berücksichtigung der Belange 
des Waldes festgelegt (hierzu ausführlich unter dem Punkt zum Wald in dieser 
Begründung). Weiterhin soll mit baulichen Anlagen ein angemessener Abstand 
zum Gebäude des Jugendklubs eingehalten werden.  
 
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind das Hauptgebäude sowie 
die Spielgeräte auf den Freiflächen zu errichten.    
 
Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage Dassow. Die verkehrliche 
Erschließung ist durch die Grevesmühlener Straße bereits vorhanden und für 
die Erschließung der geplanten Kindertagesstätte zu nutzen. 
 
Stellplätze sind innerhalb des Plangebietes in ausreichender Anzahl auf dem 
jeweils eigenen Grundstück zu errichten. 
 
Auf Grund der innerörtlichen Lage ist generell davon auszugehen, dass die 
öffentliche Ver- und Entsorgung gewährleistet ist. Im Zuge des Planverfahrens 
wird geprüft, welche entsprechenden Maßnahmen darüber hinaus erforderlich 
sind. 
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9. Inhalt des Bebauungsplanes 

Für die frühzeitige Beteiligung wird das städtebauliche Konzept genutzt. 
Textliche Festsetzungen werden erst im weiteren Planverfahren getroffen; 
lediglich eine textliche Festsetzung zur Fläche für den Gemeinbedarf wurde 
formuliert.  
Im folgenden werden Darlegungen zu den beabsichtigten künftigen 
Festsetzungen vorgenommen.  

9.1 Maß der baulichen Nutzung 
Bei Flächen für den Gemeinbedarf bedarf es - anders als bei Baugebieten - 
auch in qualifizierten Bebauungsplänen nach § 30 BauGB nicht der 
Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren 
Grundstücksflächen. Entsprechende Festsetzungen sind je nach 
städtebaulichem Erfordernis jedoch möglich. Konkrete Festlegungen werden im 
weiteren Planverfahren geprüft.  
Zur Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche wird auf den 
nachfolgenden Punkt verwiesen. 

9.2 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird mittels Baugrenzen festgesetzt. 
Hierbei sind insbesondere die Belange der Forst zu beachten (sh. auch unter 
Pkt. "Flächen für Wald" dieser Begründung). Unter Berücksichtigung des 
Bewuchses der angrenzenden Waldflächen geht die Stadt Dassow davon aus, 
dass ein Abstand der zu errichtenden baulichen Anlagen von mindestens 10m 
(westl.) und 7,50m (östl.) zu den Waldflächen in angemessenem Umfang die 
Belange der Forst berücksichtigt. 
Weiterhin soll ein angemessener Abstand der geplanten Kindertagesstätte zum 
Jugendklub eingehalten werden. 

9.3 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
Nebenanlagen und notwendige Stellplätze sind innerhalb der Fläche für den 
Gemeinbedarf zu errichten. Diese können außerhalb der Baugrenze 
zugelassen werden (§ 23 Abs. 5 BauNVO). Da hier die Belange der Forst zu 
beachten sind, werden entweder im weiteren Planverfahren konkrete Standorte 
festgelegt oder es sind entsprechende Genehmigungen im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens zu beantragen. 

9.4 Fläche für den Gemeinbedarf 
Gemäß den Planungszielen wird eine Fläche für den Gemeinbedarf festgesetzt. 
Bei der Ausweisung von Gemeinbedarfsflächen bedarf es der Angabe der 
Zweckbestimmung. Auf der Gemeinbedarfsfläche soll ausschließlich eine 
Kindertagesstätte errichtet werden, so dass die Zweckbestimmung 
"Kindertagesstätte" festgesetzt wird.  
Die zulässigen Nutzungen werden in einer textlichen Festsetzung aufgeführt. 
Damit wird klargestellt, dass sowohl Krippe als auch Kindergarten und Hort hier 
möglich sind inklusive aller zugehörigen Einrichtungen und Anlagen hier 
möglich sind. 
Weiterhin soll es möglich sein, die Freiflächen teilweise für den angrenzenden 
Jugendklub zu mitzunutzen. Um dies planungsrechtlich zu sichern, wird eine 
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entsprechende textliche Festsetzung formuliert. Ein Unterteilung der 
Gemeinbedarfsfläche wird nicht für notwendig erachtet. 
 
Die Fläche befindet sich überwiegend im Eigentum der Stadt Dassow. Die 
westliche Teilfläche des Flurstücks 59/2, Flur 1, Gemarkung Dassow befindet 
sich im Eigentum der Ev.-luth. Kirche Dassow. Die rechtliche Sicherung ist 
zwischen der Stadt Dassow und der Kirche während des 
Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes vorzunehmen. 

9.5 Verkehrsflächen 
Die vorhandene Straße wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 
Diese Straße verläuft über das Grundstück eines Dritten. Dies wird durch 
Eintragung einer Baulast im Baulastenverzeichnis des Landkreises zugunsten 
der Stadt Dassow, einen Fahrweg betreffend, rechtlich gesichert. 

9.6 Flächen für Wald 
Östlich der derzeit als Sport- und Freizeitanlage genutzten Fläche befinden sich 
Flächen, die mit Gehölzen bewachsen sind. Die östlich gelegene Fläche ist 
über einen Weg von der Grevesmühlener Straße 17b aus erreichbar und führt 
bis zum Veranstaltungsgelände. Es handelt sich um einen Fußweg 
("Trampelpfad"). Die mit Gehölzen bewachsene Fläche wird durch den Weg 
nicht in zwei Teile aufgeteilt; die Fläche ist insgesamt zu beurteilen. Auf der 
Teilfläche östlich des Fußweges zur Ackerfläche hin sind Großgehölze 
(vordergründig Nadelbäume) vorzufinden; zwischen dem Fußweg und den 
baulich genutzten Flächen wachsen nur vereinzelt Bäume (Ahorn, ...) und 
hauptsächlich Sträucher (Brombeere, Sanddorn, ...).  
Im Vor-Ort-Termin am 19. November 2014 schätzte das zuständige 
Forstamt die gesamte Fläche als Wald i. S. des LWaldG ein.  
 
Westlich der derzeit als Sport- und Freizeitanlage genutzten Fläche befinden 
sich Flächen, die mit Gehölzen bewachsen sind. Die Fläche zwischen Straße 
und Gewässer ist nicht von der nordöstlich des Grundstücks befindlichen 
Fläche zu trennen. Eine Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegend von Wald ist 
somit für die gesamte Fläche vorzunehmen.  
Im Vor-Ort-Termin am 19. November 2014 schätzte das zuständige 
Forstamt die gesamte Fläche als Wald i. S. des LWaldG ein. 
 
Sowohl in dem aufgeführten Termin als auch in einem folgenden Termin am 9. 
Dezember 2014, bei dem neben dem Forstamt Grevesmühlen auch ein 
Mitarbeiter des Landesamtes für Forsten und Großschutzgebiete zugegen war, 
wurde über die Berücksichtigung der Belange der Forst im Hinblick auf die 
Planungsziele der Stadt Dassow für das Plangebiet des vorliegenden 
Bebauungsplanes gesprochen. Gemäß § 20 LWaldG M-V ist bei der Errichtung 
baulicher Anlagen ein Abstand von mindestens 30m Wald einzuhalten. Wäre 
dieser Abstand einzuhalten, wäre das Grundstück nicht bebaubar.  
Unter Berücksichtigung des Aspektes, dass die Planung der Absicherung von 
Kindertagesplätzen in der Stadt Dassow dient und somit im öffentlichen 
Interesse liegt, sind verschiedene Varianten möglich: 
 
- Berücksichtigung des geprägten Waldabstandes  
Dies würde bedeuten, dass für die geplante Bebauung der durch die 
vorhandenen Gebäude geprägten Waldabstand heranzuziehen wäre. Somit 
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könnte ein Korridor für die baulichen Anlagen ohne Waldumwaldlung 
vorgesehen werden. Seitens des Forstamtes wird hier keine Anwendung 
gesehen, denn die prägende Bebauung endet mit dem Jugendclub. Die 
Veranstaltungsbühne wäre wohl nicht heranzuziehen. Nur wenn die Fläche als 
Baulücke einzuschätzen wäre, könnte diese Möglichkeit in Betracht gezogen 
werden.  
 
- Waldumwandlung 
Eine Waldumwandlung wird auf Grund der vorhandenen Bestockung seitens 
des Landesamtes für Forsten und Großschutzgebiete nicht für nötig erachtet.  
 
- Waldabstand gemäß Bestockung 
Gemäß der Aussage des Landesamtes für Forsten und Großschutzgebiete 
sowie des Forstamtes kann für beide Flächen von einem verringerten 
Waldabstand ausgegangen werden (weniger als 30m). Hierbei ist die 
Aufwuchshöhe zu beachten. D.h. z. B. 10m Aufwuchshöhe als Zielhöhe => 
10 m Waldabstand.  
Die betroffenen Flächen sind mit in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes  einzubeziehen, damit entsprechende Festsetzungen 
getroffen werden können.  
Es ist dann kein Verfahren zur Umwandlung des Waldes oder 
Unterschreitung des Waldabstandes anhängig. Die Flächen bleiben auch 
künftig Wald, aber mit begrenzter Aufwuchshöhe. Es begründet sich mit dem 
Bestand an Gehölzen. Einzelne vorhandene große Gehölze sind dann zu 
entnehmen.  
Weiterhin ist die Durchführung und dauerhafte Verfahrensweise rechtlich zu 
sichern und gegenüber dem Forstamt nachzuweisen.  
 
Konkrete Festsetzungen erfolgen im weiteren Planverfahren in 
Abstimmung mit dem zuständigen Forstamt. 

10. Örtliche Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

- Festlegung erfolgt ggf. im weiteren Planverfahren - . 

11. Grünflächen 

Die Flächen zwischen dem Wald und der Fläche für den Gemeinbedarf werden 
als Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Parkanlage" vorgesehen, so dass 
hier ein harmonischer Übergang gewährleistet werden kann. 

12. Immissions- und Klimaschutz 

- entsprechende Aussagen werden im weiteren Planverfahren ergänzt - 
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13. Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet befindet sich in der Ortslage Dassow. Die verkehrliche 
Erschließung ist durch die Grevesmühlener Straße bereits vorhanden und für 
die Erschließung der geplanten Kindertagesstätte zu nutzen. 

14. Ver- und Entsorgung 

Auf Grund der innerörtlichen Lage ist generell davon auszugehen, dass die 
öffentliche Ver- und Entsorgung gewährleistet ist. Im Zuge des Planverfahrens 
wird geprüft, welche entsprechenden Maßnahmen darüber hinaus erforderlich 
sind. 
 
Es wurden bereits einige Ver- und Entsorger im Vorfeld um Mitteilung des 
Leitungsbestandes und Bekanntgabe ihrer Belange gebeten (E.DIS AG, EON 
Hanse, 50hertz, GDMcom, WEMAG, Netz Lübeck GmbH, Telekom, 
Zweckverband). 
 
Im weiteren Planverfahren werden Aussagen zu den nachfolgenden Punkten 
noch ergänzt: 

14.1 Wasserversorgung/ Abwasserbeseitigung 
Die Versorgung des Gebietes mit Trinkwasser soll durch den Zweckverband 
Grevesmühlen gewährleistet werden. Hierzu sind Abstimmungen zu führen und 
entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Der bereits vorliegenden 
Bestandsauskunft (Leitungsbestand) ist zu entnehmen, dass auf dem 
betroffenen Grundstück kein Trinkwasseranschluss vorhanden ist. Eine 
Trinkwasserleitung befindet sich östlich des Plangebietes. 
 
Das anfallende Schmutzwasser wird in der Ortslage Dassow zentral entsorgt. 
Die Schmutzwasserentsorgung aus dem Plangebiet soll durch den 
Zweckverband Grevesmühlen gewährleistet werden. Hierzu sind 
Abstimmungen zu führen und entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Der 
bereits vorliegenden Bestandsauskunft (Leitungsbestand) ist zu entnehmen, 
dass im Bereich der Straße eine Druckleitung/ Steuerkabel sowie eine 
Freigefälleleitung vorhanden ist. Die Freigefälleleitung ist vom Zweckverband 
als Fremdleitung gekennzeichnet worden, teilweise mit lageunsicherem Verlauf.   

14.2 Oberflächenwasserbeseitigung 
Das Regenwasser wird in der Ortslage Dassow zentral abgeleitet. Für die 
Ortslage Dassow gilt die Versickerungssatzung des Zweckverbandes nicht. 
Im östlichen Plangebiet ist den Bestandsunterlagen des Zweckverbandes ein 
Graben/ Rohr mit unsicherem Verlauf zu entnehmen.  

14.3 Brandschutz/ Löschwasser 
Die Feuerwehr erreicht das Plangebiet über die gemeindlichen Straßen sowie 
letztlich über die Grevesmühlener Straße in Dassow.   
Der Löschwasserbedarf ist nach DVGW-W 405 zu dimensionieren. Hiernach ist 
die so ermittelte Löschwassermenge für die Dauer von mind. 2 Stunden zu 
sichern. 
Die Möglichkeiten zur Löschwasserbereitstellung sind zu prüfen. 
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14.4 Energieversorgung 
Die Stromversorgung soll durch die Anbindung an das örtlich vorhandene 
Versorgungsnetz sichergestellt werden. Im westlichen Plangebiet ist 
Leitungsbestand der E.DIS AG vorhanden. 
Die konkreten Möglichkeiten werden während des Planverfahrens geprüft. 

14.5 Gasversorgung 
Die Versorgung mit Gas erfolgt durch das Netz der Netz Lübeck GmbH. 
Leitungsbestand ist in der Grevesmühlener Straße bis auf Höhe des 
Jugendklubs (von Norden) vorhanden. 
Ob eine Versorgung mit Erdgas durch Anschluss an das Gasnetz erfolgen kann 
und soll wird während des Planverfahrens geprüft. 

14.6 Telekommunikation 
Die Stadt Dassow ist durch die Deutsche Telekom an das 
Telekommunikationsnetz angeschlossen. 

14.7 Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung obliegt dem damit beauftragten Entsorgungsunternehmen 
entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg. 
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15. Flächenbilanz 

Der Geltungsbereich der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34 hat eine 
Größe von ca. 0,8 ha. 
 
Nachfolgende Flächen wurden auf Grund des städtebaulichen Konzeptes 
(Stand: Dezember 2014) ermittelt. 

 

Nutzung innerhalb des 
Geltungsbereiches Flächengröße [m²] 

 
Fläche für Gemeinbedarf  
"Kindertagesstätte" 
(davon innerhalb der Baugrenze) 
 

 
4.398 m² 

(2.200 m²) 

 
Straßenverkehrsfläche 
 

 
635 m² 

 
Grünfläche "Parkanlage" 
 

 
280 m²      

 
Flächen für Wald 
(Wald - östlich) 
(Wald - westlich)  
 

 
3.031 m² 

(1.060 m²) 
(1.971 m²) 

 
Gesamtgeltungsbereich 
 

 
8.344 m² 

 

16. Nachrichtliche Übernahmen 

- werden während des Planverfahrens ergänzt -  

17. Hinweise 

- werden während des Planverfahrens ergänzt -  
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TEIL 2 Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 29 wurde auf der 
Sitzung der Gemeindevertretung der Stadt Dassow am 
.................................................. gebilligt. 
 
 
 
 
Dassow, den      (Siegel) 
 
 
J. Ploen 
Bürgermeister 
der Stadt Dassow 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt für die Stadt Dassow 
 
Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50 
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